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Transparenz zu Reisen und Veranstaltungsaktivitäten der Bundesregierung
(Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf 
Bundestagsdrucksache 20/5863)

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestags-
drucksache 20/5863 zu diversen Veranstaltungen und auch Auslandsreisen 
von Regierungsmitgliedern, bei denen ganz offenkundig Koalitionsabgeord-
nete deutlich bevorteilt werden, zeugt nach Auffassung der Fragesteller von 
einem zweifelhaften Demokratieverständnis in der Bundespolitik.

Wenn die Teilnahme von Abgeordneten an Reisen und Veranstaltungen nicht 
der parlamentarischen Willensbildung dient (siehe Antwort zu den Fragen 1 
und 2 auf Bundestagsdrucksache 20/5863), bleibt schon die Frage, zu wel-
chem Zweck bzw. mit welchem Ziel dann überhaupt Abgeordnete zu Aktivitä-
ten der Bundesregierung wie Reisen und Veranstaltungen eingeladen werden.

Die Nichtbeantwortung der Fragen 5 bis 9 sind aus Sicht der Fragesteller kein 
Beitrag für mehr Transparenz, Korruptionsvermeidung sowie Compliance in 
den Bundesbehörden und lässt vermuten, dass die Antworten unangenehme 
Wahrheiten ans Tageslicht bringen würden. Bemerkenswert ist in diesem Zu-
sammenhang, dass Mitglieder der Bundesregierung durchaus zu der Thematik 
für Transparenz sorgen. So hat Staatsministerin für Kultur und Medien, 
Claudia Roth, mitgeteilt, dass sie ihr Oscar-Ticket in Höhe von 2 250 Dollar 
nachträglich aus ihren privaten Mitteln selbst zahlt (siehe Süddeutsche Zei-
tung vom 23. März 2023).

Für einen angeblich unzumutbaren Aufwand für die Bundesregierung zur Be-
antwortung kann keine Rede sein – der Zeitraum, zu dem Auskünfte gefordert 
wurden, ist mit dem gerade zurückliegenden Jahr 2022 überschaubar kurz. 
Dass es die Bundesregierung statt der sonst regelmäßig praktizierten Beantra-
gung einer Fristverlängerung für die Beantwortung der Fragen über die vor-
geschriebene Frist von zwei Wochen hinaus vorzog, die Fragen nicht zu be-
antworten, zeugt vom Unwillen der Bundesregierung, dem Parlament und der 
Öffentlichkeit die gewünschten Auskünfte zu geben.
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1. Zu welchem Zweck bzw. mit welchem Ziel lädt die Bundesregierung Ab-
geordnete zu Aktivitäten der Bundesregierung wie Reisen und Veranstal-
tungen ein, wenn die Teilnahme von Abgeordneten an Reisen und Ver-
anstaltungen laut Antworten zu den Fragen 1 und 2 auf Bundestagsdruck-
sache 20/5863 nicht der parlamentarischen Willensbildung dient?

In der Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 1 und 2 der Kleinen An-
frage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 20/5863 führt die 
Bundesregierung u. a. aus, dass der aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 des Grund-
gesetzes folgende Anspruch aller Abgeordneten auf gleiche Teilhabe am Pro-
zess der parlamentarischen Willensbildung sich zuvörderst gegen den Bundes-
tag selbst richtet und diese Norm kein Recht des einzelnen Abgeordneten auf 
gleiche Teilhabe an den Aktivitäten der Bundesregierung wie z. B. Reisen und 
Veranstaltungen beinhaltet. Die Antwort enthält keine Aussage, dass die Teil-
nahme von Abgeordneten an Aktivitäten der Bundesregierung nicht auch der 
parlamentarischen Willensbildung dienen kann.

2. Zu welchen in der Schriftlichen Frage 64 des Abgeordneten Dr. André 
Hahn und der dazugehörigen Antwort aufgeführten „Gipfeltreffen“ (Ant-
wort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 64 auf Bundestags-
drucksache 20/5615, S. 45/46) hat die Bundesregierung Mitglieder des 
Deutschen Bundestages eingeladen (bitte die jeweiligen Veranstaltungen 
mit der jeweils verantwortlichen Bundesbehörde sowie jeweils die Zahl 
der eingeladenen Abgeordneten mit jeweiliger Fraktionszugehörigkeit 
nennen)?

Hinsichtlich der von den Fragestellern durch Verweis spezifizierten sogenann-
ten „Gipfeltreffen“ wird darauf hingewiesen, dass der Deutsche Maschinenbau-
Gipfel vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA) 
veranstaltet wird und demzufolge zwar Mitglieder der Bundesregierung regel-
mäßig hieran teilnehmen, die Bundesregierung aber gleichwohl nicht für das 
Teilnehmermanagement verantwortlich ist.
In Bezug auf die sonstigen genannten sogenannten „Gipfeltreffen“ beantwortet 
die Bundesregierung die Frage wie folgt.

Veranstaltung Datum Gesamtanzahl der
eingeladenen MdB
(Anzahl je Fraktion)

Verantwortliche
Bundesbehörde,
Federführung

Konzertierte Aktion 4. Juli 2022 0 BK-Amt
Konzertierte Aktion 15. September 2022 0 BK-Amt
Konzertierte Aktion 31. Oktober 2022 0 BK-Amt
Allianz für Transformation 14. Juni 2022 0 BK-Amt
Deutschland Einwanderungs-
land

28. November 2022 3 (1 SPD, 1 FDP, 1 Bündnis 90/
Die Grünen

BK-Amt/IntB

Bündnis bezahlbarer Wohn-
raum

12. Oktober 2022 6 (2 SPD, 2 Bündnis 90/
Die Grünen, 2 FDP)

BMWSB

Digitalgipfel 8. und 9. Dezember 2022 115 (31 SPD, 30 CDU/CSU,
18 Bündnis 90/Die Grünen,
16 FDP, 11 AfD, 8 DIE LINKE.,
1 fraktionslos)

BMWK, 
BMDV

Strategieplattform zur Trans-
formation der Automobil-
und Mobilitätswirtschaft

10. Januar 2023 0 BK-Amt/IntB

Bewegungsgipfel 13. Dezember 2022 6 (3 SPD, 2 Bündnis 90/
Die Grünen, 1 FDP)

BMI
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3. An welchen Sportveranstaltungen bzw. sportpolitischen Veranstaltungen 
haben Mitglieder der Bundesregierung einschließlich (Parlamentarische) 
Staatssekretärinnen und Staatssekretäre im Rahmen ihres Amtes im Jahr 
2022 teilgenommen (bitte die jeweilige Veranstaltung mit Datum und Ort, 
die teilnehmenden Regierungsmitglieder, die für den Bund insgesamt an-
gefallenen Kosten sowie die einladende Organisation bzw. Person nen-
nen)?

4. Wie viele Personen haben sie dabei begleitet (bitte für jede Veranstaltung 
aufgeschlüsselt nennen), darunter

a) Mitglieder des Deutschen Bundestages mit Fraktionszugehörigkeit,

b) Personal der Bundesregierung,

c) Vertreterinnen und Vertreter von Presse und Medien und

d) sonstige Personen?

5. Welche dieser Veranstaltungen waren kartenpflichtig, und wer hat die 
Kosten für die Eintrittskarten übernommen (bitte die jeweiligen Veranstal-
tungen, der Wert der in Anspruch genommenen Eintrittskarten und die je-
weilige Kostenregelung nennen)?

6. Welche Auslandsdienstreisen haben Mitglieder der Bundesregierung ein-
schließlich (Parlamentarische) Staatssekretärinnen und Staatssekretäre im 
Jahr 2022 unternommen (bitte die jeweiligen Reise mit Zweck, Datum und 
Ort, aufgeschlüsselt nach obersten Bundesbehörden, nennen)?

7. Wie viele Personen haben sie dabei begleitet (bitte die Zahlen aufge-
schlüsselt für jede Auslandsreise nennen), darunter

a) Mitglieder des Deutschen Bundestages mit jeweiliger Fraktionszuge-
hörigkeit,

b) Personal der Bundesregierung,

c) Vertreterinnen und Vertreter von Presse und Medien

d) Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft und

e) Vertreterinnen und Vertreter aus der Zivilgesellschaft – hier bitte kon-
kret nennen und

f) sonstige Personen?

Die Fragen 3 bis 7 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 3 bis 9 der Klei-
nen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 20/5863 ver-
wiesen. Die umfangreichen Fragen zu allen Auslandsreisen aller Mitglieder 
der Bundesregierung einschließlich Parlamentarischer Staatssekretärinnen und 
Staatssekretäre oder zu allen Sportveranstaltungen könnten auch bei einer Frist-
verlängerung mit zumutbarem Aufwand nicht ermittelt werden. Die parla-
mentarische Kontrolle wird zudem durch das Interesse der Bundesregierung
an funktionsgerechter und organadäquater Aufgabenwahrnehmung begrenzt 
(BVerfGE 143, 101 [138, Rn. 122]).
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